
 
 

Einweisung nach § 98 StrlSchV 
Die Aufzeichnungen sind für die Dauer des Betriebes aufzubewahren.  

     
 

 ANGABEN ZUR RÖNTGENEINRICHTUNG 

 
Betreiber:                                                                  
 
Röntgengerät:  
 
Standort:  
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Personen wurden anhand einer deutschsprachigen Betriebsanleitung im 
Rahmen einer   
 
         Einweisung durch den Hersteller / Lieferanten                 
 
         Einweisung im laufenden Betrieb     
 
in die sachgerechte Handhabung der oben genannten Röntgeneinrichtung eingewiesen:  
 
 

NAME, VORNAME der eingewiesenen Person   DATUM  UNTERSCHRIFT 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Die Einweisung wurde durchgeführt von  

 

 

 

Name, Vorname  Unterschrift 

 


